
 772 

Gesetz über die Kantonale Pensionskasse 
Graubünden 

Änderung vom 23. April 2009 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 31 Abs. 1 der Kantonsverfassung,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 13. Januar 2009, 

beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über die Kantonale Pensionskasse Graubünden vom 16. Juni 
2005 wird wie folgt geändert: 

Art. 14 Abs. 1 lit. b, c und d und Abs. 2 
1 Der überlebende Lebenspartner ist dem verwitweten Ehegatten 
gleichgestellt, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 
b) die Lebensgemeinschaft im gemeinsamen Haushalt muss 

nachweisbar in den letzten fünf Jahren vor dem Tod ununterbrochen 
bestanden haben oder die überlebende Person, die im Zeitpunkt des 
Todes im gemeinsamen Haushalt lebte, muss für den Unterhalt 
mindestens eines gemeinsamen Kindes aufkommen; 

c) Aufgehoben 
d) die versicherte Person hat der Kasse zu Lebzeiten die 

anspruchsberechtigte Person schriftlich mitgeteilt. 
2 Lebenspartner von Beziehenden von Alters- und Invalidenrenten haben 
nur dann Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen bereits vor dem Altersrücktritt oder vor dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit der versicherten Person erfüllt waren. 

Art. 21 Abs. 3 und 4 
3 Aufgehoben 
4 Aufgehoben 

Art. 24a 
Die Verwaltungskommission kann auf Antrag eines Arbeitgebers einen 
modifizierten oder einen neuen Vorsorgeplan erlassen. 

Kollektiv-
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II. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt das Inkrafttreten dieser Teilrevision. 
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